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Militirdepartement und Militdrverwaltung

Bereits in der allgemeinen FEinleitung
ist dargelegt worden, daB die oberste Lei-
tung der Armee im Frieden eine politische
Tétigkeit ist, und daB der Chef des Mili-
tdrdepartementes als Angehoriger der bun-
desritlichen Kollegialregierung und nicht
als selbstindiger Fachminister sein Departe-
ment leitet. Der Chef des Eidg. Militdrde-
partements muf3 deshalb nicht unbedingt
ein hoherer Offizier sein; in der Geschichte
des Bundesstaates haben verschiedentlich
Departementschefs die Geschicke des Eidg.
Militardepartementes geleitet, die iiberhaupt
nicht Militdrs waren. Nun ist allerdings zu
sagen, dafl mit der fortschreitenden Tech-
nisierung des Wehrwesens die Aufgaben des
Chefs des Militirdepartementes je ldnger
je  mehr militdrisch-fachliche Aufgaben
werden, die bedeutende Fachkenntnisse ver-
langen. Die folgende Zusammenstellung der
wesentlichsten Aufgaben des Chefs des Mi-
litirdepartementes zeigt, wie sehr dieser
ausgesprochene Fachfragen zu beurteilen
und zu entscheiden hat:

— die Aufstellung von Zielen und Richt-
linien fiir die Kriegsvorbereitungen und
fiir den Einsatz der Armee;

— die Anordnung der Ausbildungsgrund-
siatze in allen Schulen und Kursen der
Armee;

— die Entscheidung iiber Bewaffnung und
Ausriistung der Armee;

— die Festlegung {iiber die Organisation
der Truppen;

— der ErlaB der Dienstvorschriften und
Reglemente der Armee;

— die Umschreibung der Grundsdtze der
militdrischen Budgetpolitik.

Um diese Fachprobleme richtig beurteilen "~

und entscheiden zu kdnnen, bedarf der Chef
des Militdrdepartementes der militartech-
nischen Beratung. Mit dieser Aufgabe ist
die Landesverteidigungskommission betraut,
welche gemifl Art. 186 Abs. 1 der Militér-

(Siehe Nr. 14 ff.)

Die Landesverteidigungs-Kommission

organisation dem Chef des Militdrdeparte-
mentes als «oberstes beratendes Organ in
Fragen der militirischen Landesverteidi-
gung» «beigegebeny ist. Die schon im Jahre
1891 geschaffene Landesverteidigungskom-
mission ist die wichtigste der im Bereich
des Fidg. Militdrdepartementes bestehenden
rund 30 militdrischen Fachkommissionen
und wird vom Chef des Departementes per-
sonlich présidiert. Im weitern gehdren der
Landesverteidigungskommission an der Aus-
bildungschef, der Generalstabschef, die
Kommandanten der Armeekorps sowie mit
beratender Stimme der Kommandant der
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen.

Seit einer Gesetzesnovelle von 1939 hat
die Landesverteidigungskommission nicht
nur beratende Funktion, sondern auch ge-
wisse Entscheidungskompetenzen; als im
Jahre 1947 die eidgendssischen Rite den
niemals Praxis gewordenen «Armeeinspek-
tor» wieder aus der Militdrorganisation ent-
fernten, wurden verschiedene Kompetenzen,
die dem <«Armeeinspektory hitten zukom-
men sollen, und die eigentlich auch auf ihn
als FEinzelperson zugeschnitten waren, an
seiner Stelle auf die Landesverteidigungs-
kommission iibertragen. Das Schwergewicht
ihrer Titigkeit liegt jedoch heute noch in
der beratenden Tatigkeit.

Nach der heute giiltigen Regelung hat
die Landesverteidigungskommission als be-
ratendes Organ namentlich folgende Ge-
schifte zu begutachten (Militdrorganisa-
tion Art. 186, 19, 70):

— die Richtlinien und Ziele fiir die Kriegs-
vorbereitung und den Einsatz der Armee;

— die Ausbildungsgrundsitze und Ziele der

Truppentibungen und “der Offizierskurse;

— die Organisation der Truppen;

— die Bewaffnung und Ausriistung der
Armee;

— die fiir die Armee erforderlichen Kredite;

— die jahrlichen Schulen und Kurse;
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Die Zwisch enverpflegung:

«Khlina! Mit dem konzentrierta Khabis bringscht dr Grenadier Lareida, Reto, 16, nia zum
Marschiera! Jetzt sausisch i d’Khuchi und holsch-mer Tempoteufel zwei Landjeger! Klar?»
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— die Neueinteilung und Beforderung der
Offiziere;

— die allgemeinen Dienstvorschriften, Reg-
lemente usw;

— den Antrag auf Kommandoenthebung
von Stabsoffizieren;

— die Ausstellung der Féhigkeitszeugnisse
fiir die Ernennung und Beférderung der
Stabsoffiziere.

Als entscheidender Instanz obliegen der
Landesverteidigungskommission,  allerdings
unter dem Vorbehalt der Befugnisse der
eidgendssischen Réte, des Bundesrates und
des Chefs des Militirdepartementes, fol-
gende Aufgaben (Militdrorganisation Art.
186 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 57 der
Dienstordnung des Eidg. Militdrdeparte-
mentes): :

— die Festsetzung der allgemeinen Wei-
sungen fiir die operative Kriegsbereit-
schaft der Armee und iiber die Vorbe-
reitungen fiir die Kriegfithrung;
der Entscheid iiber die Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten fiir Bewaffnung
und Ausriistung der Armee, iiber die
Einfiihrung und Beschaffung von Kriegs-
material sowie iiber die Bereitstellung
von Kriegsreserven;
die Oberaufsicht iiber die Ausbildung der
Armee;
die Bezeichnung der Ausbildungsziele,
der ErlaB der allgemeinen Weisungen fiir
die Ausbildung sowie die Auslegung der
Ausbildungsvorschriften;
— die Festlegung von Rahmen und Zielen
der Offzierskurse und Truppeniibungen.

Wo die Landesverteidigungskommission
zu selbstindigen Entscheidungen erméchtigt
ist, fallt sie diese als Kollegialbehdrde. —
Sobald im aktiven Dienst ein General ge-
wihlt ist, hat die Landesverteidigungskom-
mission — als Ersatz fiir den im Frieden
fehlenden Oberbefehlshaber — ihre Daseins-
berechtigung verloren und stellt ihre Tétig-
keit ein.

WOHER STAMMT ...

« « « Armeekorps?

Napoleon 1. stellte 1805, vor dem Feldzug
von Ulm, im Lager von Boulogne als erster
im Kriege je nach Bediirfnis mehrere Divi-
sionen unter dem Befehl eines Marschalls
als Korps zusammen. Als feststehender Frie-
densverband wurde dann das Armeekorps
von allen européischen Heeren angenommen.
In PreuBen wurde es durch die Order vom
5. November 1816 -eingefithrt, um die
Kriegsbereitschaft zu erhohen.

In den Kriegen von 1866 und 1870/71
trat der Wert der schon im Frieden aufge-
stellten Korpsverbinde, besonders auch fir
die Sicherheit und Schnelligkeit der Mobil-
machung, so auffallend hervor, daB alle
Staaten das Armeekorps als Friedensforma-
tion einfiihrten.

Im 1. Weltkrieg wurde die Division mit
eigenen Versorgungstruppenteilen ausgestat-
tet und trat damit an die Stelle des Armee-
korps als groBter, in seiner Zusammensetzung
gleichbleibender Verband des Heeres. In
modernen Heeren geht diese Entwicklung
weiter in Richtung Brigade, Kampfgruppe
und Bataillon. In der russischen Armee ist
das Armeekorps bereits ganz weggefallen.

(Aus «Wort und Brauchtum des Soldaten», H.
G. Schulz Verlag, Hamburg).



	Militärdepartement und Militärverwaltung

